
Umsatzsteuervoranmeldung  
ab 2011
Abhängig vom Vorjahresumsatz müssen 
Unternehmer eine Umsatzsteuervoranmel- 
dung (UVA) entweder monatlich oder vier-
teljährlich erstellen. Die UVA muss auf-
bewahrt werden und ab Erreichen von 
bestimmten Grenzwerten an das Finanz-
amt übermittelt werden.

Vorjahresumsatz bis € 30.000,00
UVA-Zeitraum: vierteljährlich
UVA-Abgabe: nicht erforderlich
Unternehmer müssen bei einem Vorjahres-
umsatz bis € 30.000,00 zwar eine Umsatz-
steuervoranmeldung erstellen und bei den 
Aufzeichnungen des Unternehmers aufbe-
wahren, diese Voranmeldung muss aber 
nicht beim Finanzamt eingereicht werden. 
(Voraussetzung: Die Vorauszahlungen wer- 
den laufend spätestens am Fälligkeitstag 
entrichtet).

Vorjahresumsatz bis € 100.000,00
UVA-Zeitraum: vierteljährlich
UVA-Abgabe: erforderlich

Die Grenze für die vierteljährliche Umsatz-
steuervoranmeldung wurde durch das 
Abgabenänderungsgesetz 2010 ab 2011 
von € 30.000,00 auf € 100.000,00 erhöht. 
Die vierteljährlichen UVAs sind im Regel-
fall mittels FinanzOnline abzugeben.

Vorjahresumsatz über € 100.000,00
UVA-Zeitraum: monatlich
UVA-Abgabe: erforderlich
Über € 100.000,00 sind UVAs monatlich 
an das Finanzamt zu übermitteln.

Umsatzsteuerjahreserklärung
Kleinunternehmer, die keine Umsatz-
steuer zu entrichten haben, sind von der 
Verpflichtung zur Abgabe der Umsatz-
steuerjahreserklärung befreit, sofern ihr 
Umsatz im Veranlagungszeitraum gerin-
ger als € 30.000,00 ist. Diese Grenze lag 
bisher bei € 7.500,00. Bei der Umsatz-
grenze bleiben die Umsätze aus Hilfsge-
schäften einschließlich der Geschäftsver-
äußerung außer Ansatz. 

Durch eine Änderung des Abgabenänderungsgesetzes 2010 ergaben sich Ände-
rungen zu den Meldep�ichten zur Umsatzsteuer ab 2011. 
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Für die Abgabe von Umsatzsteuervoranmel-
dungen sind ab 2011 neue Grenzwerte zu 
beachten, ab welchen die Erklärungen vier-
teljährlich oder monatlich abzugeben sind. 
Vermieter informieren wir über die Regelun-
gen zur Abschreibung ihres Mietobjektes.
Die UID-Nummer und deren laufende Über-
prüfung gewinnt für die Finanz immer mehr 
an Bedeutung – beachten Sie bitte schon bei 
der Fakturierung die Vorschriften.
Das Finanzministerium will die Jagd auf 
Steuersünder verstärken und das Finanz-
strafgesetz emp�ndlich verschärfen. 
Der Schwarzarbeit am Bau und Steuerum-
gehungsmodellen soll mit einem Betrugsbe-
kämpfungsgesetz entgegengewirkt werden.
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Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!

Viel Erfolg! 
Ihr Steuerberater 
Martin Pomahac

news
Steuer

www.pomahac.at	 	�  Beratungshotline +43/(0)1/865 1000
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Bonusmeilen

Airlines bieten ihren treuen Kunden im Rah-
men eines Viel�iegerprogramms so genannte 
Bonusmeilen an. Je mehr man �iegt, desto 
mehr Bonusmeilen sammelt man.
Diese Bonusmeilen können dann in unter-
schiedlichster Form, z.B. mit Frei�ügen kon- 
sumiert werden.

Werden diese Bonusmeilen im Rahmen von 
Dienstreisen gesammelt, so stehen diese 
grundsätzlich dem Arbeitgeber zu. Darf sie 
der Arbeitnehmer für private Zwecke nut-
zen, liegt ein im Dienstverhältnis begrün-
deter Vorteil des Arbeitnehmers vor, der 
als Sachbezug zu versteuern ist. Kein Sach-
bezug liegt vor, wenn der Arbeitnehmer die 
„Bonusmeilen“ für ein Upgrading im Rah-
men von dienstlichen Flügen verwendet.
Die Rechtsauffassung des BMFs ist nun, 
dass dieser Sachbezug pauschal aufgrund 
von Erfahrungswerten mit 1,5 % der vom 
Arbeitgeber getragenen Aufwendungen, 
die Bonuswerte vermitteln (wie z.B. Flüge, 
Hotelunterkünfte), geschätzt und der Vorteil 
für das gesamte Kalenderjahr spätestens 
im Dezember bei der Lohnverrechnung für 
Dezember berücksichtigt werden soll.

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) sieht 
den Sachverhalt etwas differenzierter. Er 
stimmt zu, dass der Genuss von Bonusmei-
len als Einnahmen des Arbeitnehmers zu 
beurteilen sind, da dieser den geldwerten 
Vorteil hat.
Der VwGH hält aber auch fest, dass der Ar-
beitgeber für die Lohnsteuer aus dem Ge-
nuss der Bonusmeilen nicht haftet. Es sei 
Arbeitslohn von dritter Seite, der im Veran-
lagungsweg vom Arbeitnehmer zu versteu-
ern sei. 
Damit besteht für den Arbeitnehmer der Vor-
teil, dass er den Veranlagungsfreibetrag in 
Höhe von € 730,00 nutzen kann. Für den 
Arbeitgeber bedeutet dies, dass für diesen 
Vorteil aus dem Dienstverhältnis kein Dienst-
geberbeitrag (DB), Zuschlag zum Dienstge-
berbeitrag (DZ) und keine Kommunalsteuer 
zu entrichten sind. 
Sozialversicherungsp�icht nach dem ASVG 
besteht allerdings, da diese auch Entgelte 
von dritter Seite umfasst. Weiters hat der 
VwGH auch festgehalten, dass der Vorteil 
erst beim tatsächlichen Einlösen der Bonus-
meilengutschrift als zuge�ossen gilt.©
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Bei Einkünften aus Vermietung werden 
die Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten eines Mietobjektes (z.B. Eigentums-
wohnung oder Mietgebäude) im Zuge der 
Absetzung für Abnutzung als Werbungs-
kosten steuerlich berücksichtigt.

Nutzungsdauer
Bei Gebäuden und Wohnungen, die der 
Vermietung dienen, wird eine Nutzungs-
dauer von 66,6 Jahren angenommen. Dies 
entspricht einem Abschreibungsprozent-
satz von 1,5 % jährlich. Um einen höheren 
Prozentsatz geltend machen zu können, 
wäre ein Gutachten über den Bauzustand 
vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass mit 
einer kürzeren Nutzungsdauer zu rech-
nen ist.

Basis der Abschreibung
Basis der Abschreibung sind die Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten des Miet-
objektes. Grund und Boden unterliegen 
keiner Abnutzung, daher ist dieser Wert 
aus den Anschaffungskosten auf Basis 
des Verhältnisses der Verkehrswerte des 
Gebäudes einerseits und des Grund und 
Bodens andererseits herauszurechnen. 
Die Finanz lässt grundsätzlich eine Schät-
zung des Grundanteils mit 20 % zu. 

Entgeltlicher Erwerb
Bei entgeltlich erworbenen Objekten zäh-

len zu den Anschaffungskosten der Bar-
kaufpreis, die vom Verkäufer übernomme-
nen Verbindlichkeiten und die Umsatz-
steuer, wenn diese nicht als Vorsteuer 
abzugsfähig ist. Aber auch Anschaffungs- 
nebenkosten sind hinzuzurechnen, wie 
z.B. Grunderwerbsteuer, Grundbuch-
eintragungsgebühr, Maklerprovisionen, 
Rechtsanwalts- und Notarhonorare im 
Zusammenhang mit dem Kauf, nachträg-
liche Kaufpreiserhöhungen und Rückzah-
lungen steuerfreier Subventionen.

Unentgeltlicher Erwerb
Vermietet man ein bisher bereits vermie-
tetes Objekt, welches man unentgeltlich 
erworben hat, so ist grundsätzlich die Ab- 
schreibung des Rechtsvorgängers bis 
zur vollständigen Abschreibung fortzuset-
zen (Rechtslage für Übertragungen nach 
dem 31.7.2008). 

Bei einer erstmaligen Vermietung nach 
einem unentgeltlichen Erwerb sind fik-
tive Anschaffungskosten Basis der Ab-
schreibung. Liegt die Vermietung schon 
lange zurück (mehr als zehn Jahre zwi-
schen der Beendigung der Vermietung 
durch den Rechtsvorgänger und einem 
neuerlichen Beginn der Vermietung), kön- 
nen als AfA-Bemessungsgrundlage ebenso 
die fiktiven Anschaffungskosten angesetzt 
werden. 

Anschaffungs- und Herstellungskosten, Nutzungsdauer, Art des Erwerbes sind die 
Parameter für die Höhe der Abschreibung eines vermieteten Objektes.

Abschreibung des Mietobjektes
bei Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung
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Bei Einkünften aus Vermietung werden 
die Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten eines Mietobjektes (z.B. Eigentums-
wohnung oder Mietgebäude) im Zuge der 
Absetzung für Abnutzung als Werbungs-
kosten steuerlich berücksichtigt.

Nutzungsdauer
Bei Gebäuden und Wohnungen, die der 
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lange zurück (mehr als zehn Jahre zwi-
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durch den Rechtsvorgänger und einem 
neuerlichen Beginn der Vermietung), kön- 
nen als AfA-Bemessungsgrundlage ebenso 
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Anschaffungs- und Herstellungskosten, Nutzungsdauer, Art des Erwerbes sind die 
Parameter für die Höhe der Abschreibung eines vermieteten Objektes.

Abschreibung des Mietobjektes
bei Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung
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Soziale Unfallversiche-
rung im Überblick

Arbeiter, Angestellte und auch selbständig 
Erwerbstätige sind bei der Allgemeinen Unfall-
versicherungsanstalt unfallversichert.

ZWEI VERSICHERUNGSFÄLLE
Arbeitsunfall: Unfälle, die sich im örtlichen, 
zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang 
mit der versicherten Erwerbstätigkeit oder 
Ausbildung ereignen.
Berufskrankheit: Schädigungen der Ge-
sundheit durch die versicherte Tätigkeit.

LEISTUNGEN
Die Leistungen der Unfallversicherung rei-
chen von Unfallprävention bis Leistungen für 
Angehörige bei Tod des Versicherten. Im Fol-
genden einige Beispiele:
Entschädigungen: Bei schwerer gesund-
heitlicher Beeinträchtigung durch einen Ar-
beitsunfall oder eine Berufskrankheit haben 
Versicherte bzw. Angehörige Anspruch auf 
folgende Geldleistungen: 

Versehrtenrenten 
Integritätsabgeltung 
Hinterbliebenenrenten 
Witwen-/Witwerbeihilfen 
Teilersatz der Bestattungskosten 

Entgeltfortzahlungen: Unternehmen mit 
weniger als 51 Dienstnehmern haben An-
spruch auf Zuschüsse zur Entgeltfortzah-
lung nach Unfällen und Krankheiten. Diese 
Leistung wird auch nach Privatunfällen und 
Krankheiten erbracht.
Unfallheilbehandlung: Zusätzlich zu den 
Sachleistungen gibt es auch Geldleistungen: 
Alleinstehende erhalten Taggeld, Patienten 
mit Angehörigen Familiengeld.
Rehabilitation: Diese Leistungen umfassen 
medizinische, beru�iche und soziale Maß-
nahmen, wie zum Beispiel: 

das Übergangsgeld zur �nanziellen Absiche- 
rung während einer Ausbildung,
Zuschüsse, Darlehen, sonstige Hilfsmaß- 
nahmen, um die Erwerbstätigkeit fortsetzen 
zu können oder
Zuschüsse oder Darlehen zum Ankauf oder  
zur behindertengerechten Adaptierung eines 
Pkw oder zur Adaptierung einer Wohnung.

MELDEPFLICHT
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sind 
binnen fünf Tagen zu melden, wenn sie mehr 
als drei Tage Krankenstand bzw. Arbeitsunfä-
higkeit oder den Tod zur Folge haben. ©
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Unter bestimmten Voraussetzungen ist für den Betrieb eines Gastgartens 
keine Genehmigung mehr nötig. 

Gastgartengenehmigungen

Für den Betrieb eines Gastgartens bedarf 
es keiner Genehmigung mehr, falls be-
stimmte Voraussetzungen vorliegen. Die 
Gewerbeordnung wurde diesbezüglich vor 
kurzem geändert.

Für Gastgärten, die sich auf öffentli-
chem Grund befinden oder an öffentli- 
che Verkehrsflächen angrenzen, ist für 
die Zeit von 8 bis 23 Uhr keine Genehmi-
gung erforderlich, wenn 

sie ausschließlich der Verabreichung  
von Speisen und dem Ausschank von 
Getränken dienen (also kein Grillen), 
sie über nicht mehr als 75 Verabrei- 
chungsplätze verfügen, 
in ihnen lauteres Sprechen als der übli- 
che Gesprächston der Gäste, Singen und 
Musizieren untersagt sind (Hinweista-
fel).

Für Gastgärten, die sich weder auf öffent- 
lichem Grund befinden noch an öffentli-

che Verkehrsflächen angrenzen, gilt die- 
se Bestimmung sinngemäß für die Zeit 
von 9 bis 22 Uhr. 

Anrainer verlieren damit die Möglich-
keit der Mitsprache. Gastgärten, die sich 
wiederholt nicht an die Auflagen hal-
ten, können nun aber schon nach einma-
liger Ermahnung durch das Gewerbeamt 
geschlossen werden. 
Im Fall von gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen von Anrainern können die Öff-
nungszeiten eines Gastgartens von der 
Behörde auch eingeschränkt werden.
Die Gemeinden können unter Umständen 
abweichende Regelungen betreffend der 
Öffnungszeiten für bestimmte Gebiete fest-
legen (zu berücksichtigen sind hier Flä-
chenwidmung, Verbauungsdichte, öffent- 
liche Einrichtungen wie Krankenhäuser, 
Altersheime, Bahnhöfe, Theater, Sport-
plätze und Parks). So kann in den Tou-
rismusgebieten auch eine Zeit bis 24 Uhr 
festgelegt werden. 
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Deckungsbeitrag

Der Deckungsbeitrag eines Produktes gibt Aus-
kunft darüber, wieviel dieses Produkt zur Abde-
ckung der Fixkosten eines Unternehmens bei-
trägt.
Vereinfacht sieht eine Deckungsbeitragsrech-
nung wie folgt aus:

Umsatzerlöse

- variable Kosten der Produkte/Dienstleistungen
= Deckungsbeitrag
- Fixkosten

= Betriebsergebnis

Der Deckungsbeitrag (DB) ist somit die Differenz 
aus Umsatzerlösen und variablen Kosten. 
Variabel sind Kosten dann, wenn sie von der 
produzierten bzw. abgesetzten Menge der Pro-
dukte abhängen. Variabel ist z.B. das Material, 
das für die Herstellung eines Produktes benö-
tigt wird. Kurbelt man also die verkaufte Menge 
an, so steigt der Umsatz, aber auch die variab-
len Kosten (unter der Annahme, dass die Preise 
gleich bleiben).
Fix sind Kosten dann, wenn sie in einer be-
stimmten Periode gleich bleiben und nicht von 
der abgesetzten Menge abhängig sind, also z.B. 
die Miete für das Büro.
Wenn Sie nun eine Deckungsbeitragsrechnung 
nicht nur für das gesamte Unternehmen aufstel-
len, sondern je Produkt oder Produktgruppe, so 
kann diese z.B. folgende Fragen beantworten:
Auf welche Produkte (-gruppen) sollten Sie sich 
am meisten konzentrieren – wo besteht der größ- 
te Deckungsbeitrag? 
Welche Produkte erzeugen einen negativen De-
ckungsbeitrag und sind damit unwirtschaftlich? 

Beispiel:

 Produkte 
 A B Gesamt

Umsatz 1.200 1.500 2.700
- var. Kosten 200 1.800 2.000

= DB 1.000 -300 700
- Fixkosten 500

= Gewinn 200

Produkt A ist zwar beim Umsatz schwächer als 
Produkt B, es trägt aber nicht nur alleine zur 
Deckung der Fixkosten des Unternehmens bei, 
sondern „schluckt“ ebenfalls den negativen  
Deckungsbeitrag von Produkt B.
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Der Finanzminister droht mit einer erheblichen Verschärfung des Finanzstraf-
rechtes und hat einen entsprechenden Gesetzesvorschlag zur Begutachtung aus-
gesandt.

Verschärfung des Finanz- 
strafgesetzes geplant

Die Novelle des Finanzstrafrechts liegt 
als Ministerialentwurf vor. Änderungen 
durch die Begutachtung und die parla-
mentarische Diskussion bis zum Inkraft-
treten sind zu erwarten. Hier ein Über-
blick über die wichtigsten Vorhaben:

Neuer Tatbestand: Abgabenbetrug
Als neuer Straftatbestand wird der „Abga-
benbetrug“ als besondere Form der Abga-
benhinterziehung, des Schmuggels, der 
Hinterziehung von Eingangs- oder Aus-
gangsabgaben oder der vorsätzlichen Ab-
gabenhehlerei genannt. 

Abgabenbetrug liegt dann vor, wenn ein 
solches Vergehen vom Gericht zu ahnden 
ist und dieses Vergehen 
a) unter Verwendung falscher oder ver-
fälschter Urkunden, Daten oder anderer 
Beweismittel (nicht Abgabenerklärungen 
und Gewinnermittlungen) oder
b) unter Täuschung über für die Zurech-
nung von Einkünften oder Wirtschaftgü-
tern maßgebliche Umstände oder
c) unter Verwendung von Scheingeschäf-
ten und anderen Scheinhandlungen be-
geht.
Für diesen neuen Tatbestand soll ein deut-
lich erhöhter Strafrahmen von bis zu zehn 
Jahren Freiheitsstrafe und bis zu € 2 Mio. 
Geldstrafe gelten.

Härtere Strafen
Generell ist eine deutliche Verschärfung 
der Strafen geplant. Für Abgabenhinter-
ziehung zum Beispiel ist folgende „Staf-
fel“ vorgesehen:

Verkürzungsbetrag bis € 30.000,00:  
Geldstrafe bis zu € 60.000,00
Verkürzungsbetrag bis € 100.000,00:  
Geldstrafe bis zu € 200.000,00 sowie 
Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten
Verkürzungsbetrag über € 100.000,00:  
Primär Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren plus Geldstrafe bis zu € 2 Mio. (Ver-
bandsgeldbuße bis zu € 5 Mio.)

Bei einer gewerbsmäßigen Abgabenhin-
terziehung erhöht sich die Freiheitsstraf-

drohung ab einem Verkürzungsbetrag von  
€ 500.000,00 auf fünf Jahre.

Strafaufhebung in besonderen Fällen
Wenn die Summe der strafbestimmen-
den Wertbeträge im Zuge einer Prüfung 
€ 10.000,00 nicht übersteigt, so kann 
durch Entrichtung einer Abgabenerhö-
hung von 10 % des festgestellten ver-
kürzten Abgabenbetrages die Strafbarkeit 
eines dadurch begangenen Finanzverge-
hens aufgehoben werden. Dies allerdings 
nur dann, wenn

auf die Erhebung eines  Rechtsmittels 
gegen die Abgabenfestsetzung verzich-
tet wird und
die Abgabenerhöhung und die Abgaben- 
nachforderung innerhalb eines Monats 
nach deren Festsetzung tatsächlich zur 
Gänze entrichtet wurde.

Auch nach derzeit geltender Rechtslage 
würde bei diesen Fällen der zuständige 
Finanzstrafreferent entscheiden, ob ein 
Strafverfahren eingeleitet wird oder 
nicht.

Selbstanzeigen werden restriktiver 
gehandhabt
Die Straffreiheit einer Selbstanzeige wird 
neben den bisher geltenden Vorausset-
zungen wesentlich von einer effektiven 
und schnellen Geldleistung des Steuer-
sünders abhängig gemacht. 

FAKTBOX

generelle Anhebung des Strafmaßes >

ab € 100.000,00 Verkürzungsbetrag   >
 primär Freiheitsstrafe

neuer Tatbestand Abgabenbetrug mit    >
 Haftstrafen bis zu zehn Jahren

Strafaufhebung durch Abgabenerhöhung   >
 bei Verkürzungsbeträgen bis € 10.000,00

Selbstanzeigen werden von schneller    >
 Geldleistung abhängig
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Deckungsbeitrag

Der Deckungsbeitrag eines Produktes gibt Aus-
kunft darüber, wieviel dieses Produkt zur Abde-
ckung der Fixkosten eines Unternehmens bei-
trägt.
Vereinfacht sieht eine Deckungsbeitragsrech-
nung wie folgt aus:

Umsatzerlöse

- variable Kosten der Produkte/Dienstleistungen
= Deckungsbeitrag
- Fixkosten

= Betriebsergebnis

Der Deckungsbeitrag (DB) ist somit die Differenz 
aus Umsatzerlösen und variablen Kosten. 
Variabel sind Kosten dann, wenn sie von der 
produzierten bzw. abgesetzten Menge der Pro-
dukte abhängen. Variabel ist z.B. das Material, 
das für die Herstellung eines Produktes benö-
tigt wird. Kurbelt man also die verkaufte Menge 
an, so steigt der Umsatz, aber auch die variab-
len Kosten (unter der Annahme, dass die Preise 
gleich bleiben).
Fix sind Kosten dann, wenn sie in einer be-
stimmten Periode gleich bleiben und nicht von 
der abgesetzten Menge abhängig sind, also z.B. 
die Miete für das Büro.
Wenn Sie nun eine Deckungsbeitragsrechnung 
nicht nur für das gesamte Unternehmen aufstel-
len, sondern je Produkt oder Produktgruppe, so 
kann diese z.B. folgende Fragen beantworten:
Auf welche Produkte (-gruppen) sollten Sie sich 
am meisten konzentrieren – wo besteht der größ- 
te Deckungsbeitrag? 
Welche Produkte erzeugen einen negativen De-
ckungsbeitrag und sind damit unwirtschaftlich? 

Beispiel:

 Produkte 
 A B Gesamt

Umsatz 1.200 1.500 2.700
- var. Kosten 200 1.800 2.000

= DB 1.000 -300 700
- Fixkosten 500

= Gewinn 200

Produkt A ist zwar beim Umsatz schwächer als 
Produkt B, es trägt aber nicht nur alleine zur 
Deckung der Fixkosten des Unternehmens bei, 
sondern „schluckt“ ebenfalls den negativen  
Deckungsbeitrag von Produkt B.
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Der Finanzminister droht mit einer erheblichen Verschärfung des Finanzstraf-
rechtes und hat einen entsprechenden Gesetzesvorschlag zur Begutachtung aus-
gesandt.

Verschärfung des Finanz- 
strafgesetzes geplant

Die Novelle des Finanzstrafrechts liegt 
als Ministerialentwurf vor. Änderungen 
durch die Begutachtung und die parla-
mentarische Diskussion bis zum Inkraft-
treten sind zu erwarten. Hier ein Über-
blick über die wichtigsten Vorhaben:

Neuer Tatbestand: Abgabenbetrug
Als neuer Straftatbestand wird der „Abga-
benbetrug“ als besondere Form der Abga-
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Hinterziehung von Eingangs- oder Aus-
gangsabgaben oder der vorsätzlichen Ab-
gabenhehlerei genannt. 

Abgabenbetrug liegt dann vor, wenn ein 
solches Vergehen vom Gericht zu ahnden 
ist und dieses Vergehen 
a) unter Verwendung falscher oder ver-
fälschter Urkunden, Daten oder anderer 
Beweismittel (nicht Abgabenerklärungen 
und Gewinnermittlungen) oder
b) unter Täuschung über für die Zurech-
nung von Einkünften oder Wirtschaftgü-
tern maßgebliche Umstände oder
c) unter Verwendung von Scheingeschäf-
ten und anderen Scheinhandlungen be-
geht.
Für diesen neuen Tatbestand soll ein deut-
lich erhöhter Strafrahmen von bis zu zehn 
Jahren Freiheitsstrafe und bis zu € 2 Mio. 
Geldstrafe gelten.

Härtere Strafen
Generell ist eine deutliche Verschärfung 
der Strafen geplant. Für Abgabenhinter-
ziehung zum Beispiel ist folgende „Staf-
fel“ vorgesehen:

Verkürzungsbetrag bis € 30.000,00:  
Geldstrafe bis zu € 60.000,00
Verkürzungsbetrag bis € 100.000,00:  
Geldstrafe bis zu € 200.000,00 sowie 
Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten
Verkürzungsbetrag über € 100.000,00:  
Primär Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren plus Geldstrafe bis zu € 2 Mio. (Ver-
bandsgeldbuße bis zu € 5 Mio.)

Bei einer gewerbsmäßigen Abgabenhin-
terziehung erhöht sich die Freiheitsstraf-

drohung ab einem Verkürzungsbetrag von  
€ 500.000,00 auf fünf Jahre.
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Strafverfahren eingeleitet wird oder 
nicht.

Selbstanzeigen werden restriktiver 
gehandhabt
Die Straffreiheit einer Selbstanzeige wird 
neben den bisher geltenden Vorausset-
zungen wesentlich von einer effektiven 
und schnellen Geldleistung des Steuer-
sünders abhängig gemacht. 

FAKTBOX
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STEUERBEGÜNSTIGTE 

ZUKUNFTSSICHERUNG FÜR 

DIENSTNEHMER

Aufwendungen des Arbeitgebers für die Zu-
kunftssicherung seiner Dienstnehmer können 
unter bestimmten Voraussetzungen bis zu  
€ 300,00 pro Jahr (€ 25,00 pro Monat) steu-
erfrei und SV-beitragsfrei sein.

Voraussetzungen für die Begünstigung: 
Versicherung zwecks Absicherung des  
Dienstnehmers oder diesem nahe stehen-
den Personen für den Fall der Krankheit, 
der Invalidität, des Alters oder des Todes des 
Dienstnehmers. Risikoversicherungen sind 
daher umfasst; Beiträge zu Er- und Able-
bensversicherungen sind nur dann steuer-
frei, wenn für den Fall des Ablebens des Ver-
sicherten mindestens die für den Erlebens-
fall vereinbarte Versicherungssumme zur 
Auszahlung gelangt (Mindestlaufzeit: zehn 
Jahre oder bis zum Antritt einer gesetzli-
chen Alterspension).
Für alle Dienstnehmer/bestimmte Gruppen  
oder Zu�uss zum Betriebsratsfonds
Angebot muss für alle Dienstnehmer bzw. für  
bestimmte Gruppen der Dienstnehmer gel-
ten. Es müssen aber nicht alle Dienstnehmer 
von diesem Angebot Gebrauch machen. 
Die Zahlungen müssen vom Dienstgeber di-  
rekt an die Versicherung geleistet werden.

VORSICHT: Verzichtet der Arbeitnehmer al-
lerdings zu Gunsten der Zukunftssicherung auf 

einen  Gehaltsbestandteil oder 
auf einen Teil der ihm zustehenden  Ist-
Lohnerhöhung,

liegt laut Verwaltungsgerichtshof eine Ein-
kommensverwendung vor. Solch ein Ver-
zicht führt zu keiner Ersparnis von SV-Bei-
trägen. Für den Dienstnehmer bleibt in die-
sem Fall die Lohnsteuerersparnis, der Dienst-
geber muss keinen Dienstgeberbeitrag (DB), 
Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ) und 
keine Kommunalsteuer dafür abführen.

BEISPIEL: Zukunftssicherung als freiwillige 
Gehaltserhöhung
Eine normale Gehaltserhöhung von € 300,00 
pro Jahr würde Lohnnebenkosten von ca.  
€ 93,00 erzeugen. Auf Seiten des Dienst-
nehmers würden Sozialversicherungsbei-
träge und Steuern von etwa € 144,00 anfal-
len (Annahme: Grenzsteuersatz 36,5 %).
Bei einer Gehaltserhöhung als Zukunftssiche-
rung bleiben von brutto € 300,00 die Kosten 
für den Dienstgeber bei € 300,00. Der Dienst-
nehmer erhält netto € 300,00, dies allerdings 
erst später in Form der Versicherungsleistung 
(im Erlebensfall steuerp�ichtig nach Über-
schreitung des kapitalisierten Wertes).

Neue UFS-Entscheidung zu großem Pendlerpauschale. 

Großes Pendlerpauschale bei 
langer Wegzeit

Die Kosten der Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte (Arbeitsweg) 
sind grundsätzlich durch den Verkehrs-
absetzbetrag abgegolten, der allen akti-
ven Arbeitnehmern unabhängig von den 
tatsächlichen Kosten zusteht. 

Ein zusätzliches Pendlerpauschale in 
der Form von Werbungskosten ist bei län-
geren Wegstrecken vorgesehen. Unter-
schieden wird dabei zwischen dem klei-
nen und dem großen Pendlerpauschale. 
Das große Pendlerpauschale steht zu, 
wenn kein Massenverkehrsmittel zu-
mutbar ist und die einfache Wegstrecke 
2 km übersteigt. 
Unzumutbar kann die Benutzung eines 
öffentlichen Verkehrsmittels bei langer 
Wegzeit sein. 

Die Lohnsteuerrichtlinien sehen hier fol-
gende Staffel vor:

Einfache Wegstrecke Zumutbare Wegzeit
 unter 20 km 1,5 Stunden
 ab 20 km  2 Stunden
 ab 40 km  2,5 Stunden

Der UFS hat nun kürzlich entschieden, 
dass es für die Zumutbarkeit einer Benut-
zung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
auch relevant ist, wie das Verhältnis der 
Wegzeit und der Normalarbeitszeit ist. 
Als entfernungsunabhängigen Richt-
wert für Dienstnehmer in Vollbeschäfti-
gung sieht der UFS eine tägliche Weg-
zeit von drei Stunden pro Tag (90 Minu-
ten je Fahrtrichtung) als Obergrenze der 
Zumutbarkeit an. 

Für Umsatzsteuervoranmeldungszeiträu- 
me ab dem Monat Juli 2010 ist ein neues 
UVA-Formular zu verwenden. 
Die Änderung ist allerdings geringfügig 
und betrifft nur Umsätze ab dem 1.7.2010 
im Zusammenhang mit der Übertragung 
von Treibhausemmissionszertifikaten. 
Bei diesen Umsätzen kommt es zu einem 
Übergang der Steuerschuld (Reverse 
Charge) auf den Leistungsempfänger. 

Ein neues UVA-Formular ist für Voranmeldung ab Juli 2010 zu verwenden. 

Neues UVA-Formular
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AUF WELCHEN RECHNUNGEN  
ERFORDERLICH?
Die eigene UID-Nummer ist auf allen Aus-
gangsrechnungen (mit Ausnahme Kleinbe-
tragsrechnungen), für die das Recht auf Vor-
steuerabzug besteht, erforderlich.

Die UID-Nummer Ihres Kunden brauchen Sie 
auf Ausgangsrechnungen

für Lieferungen und Leistungen im Inland,  
wenn der Rechnungsbetrag € 10.000,00 
überschreitet (Bruttobetrag)
für die der Leistungsempfänger die Steuer  
schuldet (Reverse Charge)
für Dienstleistungen, die im EU-Ausland  
steuerbar sind und zum Übergang der 
Steuerschuld auf den Leistungsempfänger 

führen. Ob in diesem Fall die UID-Num-
mer zwingend auf der Ausgangsrechnung 
anzuführen ist, hängt von den ausländi-
schen Umsatzsteuergesetzen ab.
für innergemeinschaftliche Lieferungen  
und Dreiecksgeschäfte

Als Rechnungsempfänger ist es umge-
kehrt erforderlich, zu überprüfen, ob eine 
Eingangsrechnung alle erforderlichen Rech-
nungsmerkmale (inkl. UID) aufweist, da sonst 
der Vorsteuerabzug versagt werden kann.

WIE ÜBERPRÜFEN?
Die UID-Nummern, die Sie von Ihren Kun-
den erhalten haben, müssen Sie überprü-
fen. Dies ist am einfachsten mittels Finanz- 

Online möglich: Auf �nanzonline.bmf.gv.at 
können Sie diese Überprüfung im Menü „Ein-
gaben“ unter „Anträge“ und „UID-Bestäti-
gung“ durchführen. Durch Eingabe der eige-
nen UID- und der UID-Nummer Ihres Kun-
den erhalten Sie den gespeicherten Namen 
und die Adresse (Stufe 2 Überprüfung). Diese 
Ausgabe ist als Ausdruck zu den Buchhal-
tungsunterlagen zu nehmen. 

ZUSAMMENFASSENDE MELDUNG
Sie brauchen die UID-Nummern Ihrer Kun-
den auch, um die Zusammenfassenden Mel-
dungen für Ihre innergemeinschaftlichen Lie-
ferungen, Dreiecksgeschäfte und grenzüber-
schreitenden Dienstleistungen zu erstellen 
und an die Finanz zu übermitteln.

UID-NUMMERN 

Betrug durch Schwarzarbeit am Bau und Steuerumgehungsmodelle sollen bekämpft werden. 

Betrugsbekämpfungsgesetz geplant
Das Finanzministerium hat einen Geset-
zesentwurf versandt, mit dem vor allem 
Betrug durch Schwarzarbeit am Bau und 
Steuerumgehungsmodelle innerhalb von 
Konzernen bekämpft werden sollen. Ge-
plant ist, dass das Betrugsbekämpfungsge-
setz 2010 im Herbst im Nationalrat be- 
handelt wird. Hier ein Überblick über die 
wichtigsten geplanten Änderungen:

Haftung des Auftraggebers für Lohnsteuer
Nach der Einführung der Auftraggeber-
haftung für Sozialversicherungsbeiträge 
im Baugewerbe soll dies nun auch für die 
Lohnsteuer umgesetzt werden. Auftragge-
ber sollen auch für die Abfuhr der Lohn-
steuer ihrer Subunternehmer bis zur 
Höhe von 10 % des Werklohnes haften. 

Diese Haftung besteht nicht, wenn der 
Auftraggeber 10 % des Werklohnes an das 
Finanzamt des Subunternehmers bezahlt. 
Eine „weiße Liste“ wie bei der Auftragge-
berhaftung für Sozialversicherungsbeiträ-
gen ist zur Zeit nicht geplant.

Steuerabzug für bestimmte selbständige 
Leistungen
Ähnlich wie bei Dienstnehmern, für wel-
che der Dienstgeber die Lohnsteuer ein-
behält und abführt, soll dies künftig auch 
bei selbständigen Leistungen als

Mitglied des Aufsichtsrates, des Verwal- 
tungsrates oder Stiftungsvorstandes

Bausparkassenvertreter und Versiche- 
rungsvertreter
Vortragender, Lehrender und Unterrich- 
tender
Privatgeschäftsvermittler 
Funktionär von öffentlich-rechtlichen  
Körperschaften für bestimmte Funkti-
onsgebühren erfolgen. 

Die Abzugsteuer beträgt 20% und ist 
von jenen Entgelten zu bemessen, die den 
Betrag von € 3.000,00 im Kalenderjahr 
übersteigen. Zum Abzug ist der Leistungs-
empfänger verpflichtet.

Mitteilung bei Auslandszahlungen
Unternehmer, die für bestimmte Leistun-
gen Zahlungen ins Ausland tätigen, sollen 
künftig bestimmte Informationen mittei-
len, wenn die Summe der Zahlungen pro 
Kalenderjahr und Leistungsempfänger 
€ 100.000,00 übersteigt.

Von der Mitteilungspflicht sind folgende 
Leistungen umfasst:

1. Leistungen für Tätigkeiten aus selb-
ständiger Arbeit, wenn die Tätigkeit im 
Inland ausgeübt oder verwertet wird oder 
worden ist. 
2. Vermittlungsleistungen, die von unbe-
schränkt oder beschränkt Steuerpflichti-
gen erbracht werden.
3. Kaufmännische oder technische Bera-
tung im Inland.

Zuschlag zur Körperschaftsteuer, wenn 
Empfänger nicht genannt wird
Zusätzlich zur Körperschaftsteuer ist ein 
Zuschlag von 25% von jenen Beträgen zu 
entrichten, die nicht als Betriebsausga-
ben anerkannt werden, weil der Empfän-
ger der Beträge nicht genannt wurde. 
Zahlungen dieser Art war bisher schon der 
Betriebsausgabencharakter versagt wor- 
den. Nun wäre auch noch zusätzlich Steuer 
zu entrichten. 
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Stand: 18.08.2010

Änderung durch Wartungserlass zu den Körperschaftsteuerrichtlinien 2010. 

Unverzinsliches Darlehen als Nutzungseinlage 
einer GmbH

WIE FUNKTIONIERT DIE VORZEITIGE 
ABSCHREIBUNG?
Bei Anschaffung und Herstellung von be-
stimmten Wirtschaftsgütern bis Ende 2010 
können 30 % Abschreibung als Betriebsaus-
gabe abgesetzt werden (inklusive der norma-
len Halbjahres-Afa). Die Abschreibung wird 
aber nur vorgezogen, d.h. am Ende der Nut-
zungsdauer des Wirtschaftgutes entfällt die 
Steuerersparnis.

WELCHE INVESTITIONEN SIND 
UMFASST?
Die vorzeitige Abschreibung gilt für körper-

liche Wirtschaftsgüter (also z.B. keine Soft-
ware, Rechte, Finanzanlagen oder Ähnliches). 
Diese müssen neu und abnutzbar sein.

Beispiele für Ausnahmen: 
Grund und Boden, Gebäude, Mieterinvesti- 
tionen, Pkws und Kombis, geringwertige Wirt-
schaftsgüter und Wirtschaftsgüter, die von Un- 
ternehmen erworben wurden, die unter dem 
beherrschenden Ein�uss des Steuerp�ichti-
gen stehen. 
Ausgenommen sind auch Wirtschaftsgüter, 
mit deren Anschaffung oder Herstellung vor 
dem Jahr 2009 begonnen worden ist.

WAS BRINGT DIE VORZEITIGE AFA?
Die vorzeitige Abschreibung bringt keine zu-
sätzliche Abschreibungsmöglichkeit von der 
Steuer (wie z.B. ein Investitionsfreibetrag), 
sondern nur einen Steuerstundungseffekt: 
Sie bezahlen am Beginn weniger Steuern, die 
Sie aber zu einem späteren Zeitpunkt nach-
holen müssen. Übrig bleibt somit ein Zins-
gewinn. 
Wird ein Wirtschaftsgut also noch vor Sil-
vester angeschafft, so kann man heuer die-
sen Steuerstundungseffekt nutzen. Relevant 
ist der Anschaffungszeitpunkt und nicht der 
Inbetriebnahmezeitpunkt.

VORZEITIGE ABSCHREIBUNG LÄUFT MIT ENDE DES JAHRES 2010 AUS
TI

PP

Unter Nutzungseinlage in eine Körper-
schaft (z.B. GmbH) wird die Überlassung 
von Geld oder Gegenständen an diese Kör-
perschaft zum Gebrauch oder die Erbrin-
gung von Dienstleistungen durch den 
Anteilsinhaber (Gesellschafter) ohne Ent-
gelt oder gegen ein unangemessen niedri-
ges Entgelt verstanden.

Im Wartungserlass zu den kürzlich ver-
öffentlichten Körperschaftsteuerrichtli-
nien 2010 wurde nun seitens der Finanz 
zu langfristig unverzinslichen Darlehen 
eines Gesellschafters an die Gesellschaft 
Stellung genommen.

Gewährt z.B. die ABC GmbH als Gesell-
schafterin der Körperschaft XYZ GmbH 
dieser solch ein langfristiges unverzinsli-
ches Darlehen, so ist für dieses Darlehen 
eine Wertberichtigung des Darlehens bei 
der ABC GmbH auf Grund der Unverzins-
lichkeit erforderlich. Diese Wertberich-
tigung ist nun laut Meinung der Finanz 
keine Betriebsausgabe, sondern eine Ein-
lage. Es ist nämlich davon auszugehen, 
dass ein Fremder der Körperschaft XYZ 
GmbH im Zeitpunkt der Darlehensgewäh-
rung nur einen um die Höhe der Wertbe-
richtigung verminderten Betrag ausge-

zahlt hätte, um den vereinbarten Rück-
zahlungsbetrag zurückzuerhalten. Dem-
entsprechend erhöht die Wertberichti-
gung auf Ebene der Gesellschafterin (in 
unserem Beispiel der ABC GmbH) die An-
schaffungskosten ihrer Beteiligung. Bei 
der Körperschaft XYZ GmbH, die das Dar-
lehen erhält, wird die Einlage steuerlich 
nicht erfasst.
Wird das unverzinsliche Darlehen lau-
fend rückgezahlt, ist der Rückzahlungs-

betrag in einen Zins- und in einen Til-
gungsteil zu zerlegen. 

Der Zinsteil ist eine Einlagenrückzah-
lung, der Tilgungsteil reduziert die Forde-
rung auf Ebene der Gesellschafterin bzw. 
die Verbindlichkeit auf Ebene der Körper-
schaft. Wird das unverzinsliche Darlehen 
endfällig rückgezahlt, stellt der Rückzah-
lungsbetrag in Höhe der Wertberichti-
gung eine Einlagenrückzahlung dar. 
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Unterschiedliche steuerliche Behandlung von Marketingtools.

Logo, Werbemittel, Websites

Jeder Unternehmer will sich seinen Kun-
den ansprechend präsentieren. Dies kann 
von der einfachen Visitenkarte bis zur 
umfangreichen Corporate Identity samt 
Logo, Imagebroschüre und Internetauf-
tritt reichen. Aus Sicht der Steuern stellt 
sich die Frage, ob es sich dabei immer um 
laufende und sofort absetzbare Aufwen-
dungen handelt, oder ob diese zu aktivie-
ren und auf mehrere Jahre verteilt abzu-
setzen sind.

Logo, Drucksorten, Werbemittel
Die Gestaltung eines professionellen Lo-
gos bietet die Möglichkeit, das eigene Un-
ternehmen als eigene Marke zu positio-
nieren und ist oft Basis vieler Werbemaß-
nahmen. 
Die Gestaltung eines Logos und 
von Drucksorten wie Visiten-
karten, Briefpapier und auch 
Imagebroschüren ist steuer-
lich sofort als Betriebsaus-
gabe abzugsfähig. 
Kalender und Kugelschreiber 
mit Firmenaufschrift oder Lo- 
go, die Kunden überlassen wer- 
den, stellen auch keine Reprä-
sentationskosten dar und sind 
daher steuerlich abzugsfähig. 

Websites
Wird eine Website erworben, 
so besteht eine Aktivierungs- 
pflicht. Anschaffungskosten 
sind die Kosten für den Web-
designer, Grafiker, Program-
mierer. Das Datum der Inbe-

triebnahme, ab dem die Abschreibung 
beginnt, ist das Datum, ab dem die Web-
site im Internet erreichbar ist (Online-
Stellung). 
Die Nutzungsdauer einer Website wird 
nach herrschender Ansicht mit drei Jah-
ren angenommen. Die Internet-Adresse 
kann auch ein unbefristetes Recht darstel-
len und ist dann nicht abnutzbar.
Wenn Sie Ihre Website selbst erstellen 
oder einer Ihrer Mitarbeiter diese erstellt, 
so gilt ein Aktivierungsverbot, d.h. die 
entsprechenden Personal- und Sachauf-
wendungen sind laufender Betriebsauf-
wand. Ebenfalls laufender Betriebsauf-
wand sind laufende Aktualisierungen und 
Wartungen sowie Gebühren für den Inter-
netprovider. 

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Analyse Ihrer Produkt- 
palette

In allen Unternehmen gibt es unterschiedli-
che Produkte bzw. Dienstleistungen, die sich 
in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens-
zyklus be�nden können.

Für den Unternehmer stellen sich folgende 
Fragen:

In welche Produkte soll investiert werden? 
Welche Produkte sind die Hoffnungsträger   
des Unternehmens?
Mit welchen Produkten verdient das Unter- 
nehmen am meisten?
Welche Produkte stehen am Ende ihres  
Lebenszyklus?

PORTFOLIOMETHODE
Bei dieser Methode werden Ihre Produkte 
nach den beiden Dimensionen Marktwachs-
tum und Marktanteil beurteilt.

„Questions 
Marks“

„Stars“

„Poor Dogs“ „Cash Cows“

MARKTANTEIL HOCHNIEDRIG
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Question Mark: Dies sind Produkte mit noch 
geringem Marktanteil, be�nden sich jedoch 
auf einem Wachstumsmarkt. In diesen Pro-
dukten steckt Potential, aber auch Risiko. 
Prüfen Sie, welche Produkte Sie weiter för-
dern.

Stars: Ihre Stars sind Produkte mit einem 
hohen Marktanteil auf einem wachsenden 
Markt. In diese Produkte sollten Sie inves-
tieren.

Cash Cows: Bei diesen Produkten verdie-
nen Sie Ihr Geld. Bei hohem Marktanteil kann 
man abschöpfen. Diese Position sollte mög-
lichst gehalten werden.

Poor Dogs: Die armen Hunde des Unterneh- 
mens. Vielleicht waren dies die ehemaligen 
Cash Cows. Hier stellt sich die Frage der Li-
quidation des Produktes.

STEUERTERMINE // SEP. - NOV. 2010

Fälligkeitstermin 15. September
USt-Vorauszahlung für Juli
L, DB, DZ, GKK, KommSt für August

Fälligkeitstermin 15. Oktober
USt-Vorauszahlung für August
L, DB, DZ, GKK, KommSt für September

Fälligkeitstermin 15. November
USt-Vorauszahlung für September
L, DB, DZ, GKK, KommSt für Oktober
KU, KR für das III. Quartal
ESt- und KÖSt-Vorauszahlung für das IV. Quartal
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